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Die „Ordnung für den Umgang mit sexuellem 
Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder 
hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und 
sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ und 
die „Rahmenordnung Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- 
und hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz“ finden in ihrer 
jeweiligen im Amtsblatt des Bistums Münster 
veröffentlichten Fassung Anwendung. 
Zusätzlich gilt das „Institutionelle Schutzkonzept 
zur Prävention sexualisierter Gewalt der KjG im 
Diözesanverband Münster“ in seiner jeweils auf 
der Homepage veröffentlichten Fassung. 


